
Datenschutz

Der externe
Datenschutzbeauftragte

Datenschutz in Ihrem
Unternehmen:

einfach
rechtssicher
kostengünstig
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Vorteile eines externen
Datenschutzbeauftragten

Ein externer Datenschutzbeauftragter hat viele Vorteile

gegenüber der Bestellung eines Mitarbeiters zum

Datenschutzbeauftragten:

durch erfahrene Datenschutzbeauftragte

- kein Ausfall im Tagesgeschäft,
da keine Bindung der Mitarbeiterkapazitäten
an den Datenschutz

- keine hohen Aus- oder
Fortbildungskosten für Ihre Mitarbeiter

durch Seminare,
Workshops und Konferenzen

, da der externe
Datenschutzbeauftragte nicht in Firmen
strukturen eingebunden ist

- datenschutzkonformes
Verhalten des Unternehmens - zwingend bei
öffentlichen Ausschreibungen

z.B. Schadensersatz,
Bußgeld

durch Konsolidierung im Bereich:
Internet, E-Mail, Telefon

der Unternehmensdaten

Und alles zu

Gerne unterbreiten wir
Ihnen ein individuelles
Angebot für den Daten-
schutz in Ihrem Unter-
nehmen.
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Professionelle, unabhängige Beratung

Zeitersparnis

Kostenersparnis

regelmäßige Fortbildung

Konfliktfreie Ausübung
-

Wettbewerbsvorteil

Risikovermeidung -

Mehrwert

Schutz

kalkulierbaren Kosten!

Eine unverbindliche, persönliche Erstberatung ist
selbstverständlich kostenlos.

Drimalski & Partner ist ein Informationstechnologie-

Unternehmen für klein- und mittelständische Unterneh-

men mit dem ganzheitliche Dienstleistungsangebot

- IT-Kommunikationslösungen,
- IT-Projektmanagement und
- IT-Sicherheit.

Drimalski & Partner steht seit über 20 Jahren für Be-

ständigkeit, Qualität, Aktualität und Zuverlässigkeit.

Als Qualitätsführer in der Region Fulda hat uns

insbesondere unsere Zuverlässigkeit zu einem der

führenden IT-Systemhäuser in Hessen werden lassen.

Drimalski & Partner hat darüber hinaus auch einen

Namen in den Bereichen sichere Speicherung von

großen Datenmengen, Backup sowie allen Aspekten der

IT- Sicherheit.

Kunden schätzen unsere Kompetenz und Flexibilität

sowie die intensive Kundenbetreuung. Denn Ihre

Zufriedenheit ist unser Lohn für perfekten Service.

Wir machen Ihre IT - garantiert sicher.

Sprechen Sie mit uns!

Damit Ihr Business erfolgreich bleibt.

Telefon 0661 / 90 20 3-23



Warum Datenschutz im Unternehmen?

Folgen bei Verstößen

Unternehmen, in denen mehr als
neun Personen mit personenbe-
zogenen Daten automatisiert (mittels
EDV) arbeiten, müssen einen
Datenschutzbeauftragten bestellen.

Leistungsfähige IT Systeme sind aus den heutigen
Unternehmensstrukturen nicht mehr wegzudenken.
Moderne ERP-, CRM- und Data Warehouse Systeme
bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, personen-
bezogene Daten zu verwerten und zu analysieren.

Diesen Möglichkeiten hat der Gesetzgeber das Bun-
desdatenschutzgesetz und andere rechtliche Vorschrif-
ten entgegengesetzt, um das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung, als Ausprägung des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts, anzuerkennen. Das BVerfG
spricht hierbei auch vom Grundrecht auf Datenschutz.

Denn noch immer wird Datenschutz in vielen
Unternehmen unterschätzt und das, obwohl der
Gesetzgeber klare Vorgaben dazu macht.

Wer sich nicht an die Vorgaben des Bundesdaten-
schutzgesetzes hält, muss mit Bußgeldern bis zu
50.000 Euro rechnen. Außerdem drohen für viele
Datenschutzverstöße sogar strafrechtliche Konse-
quenzen.

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) legt fest:

Hierzu zählen neben den Mitarbeitern
auchAushilfen,Auszubildende, Leih-und Zeitarbeitneh-
mer, sowie Freiberufler, die ständig mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten vertraut sind.
Der in §3 Abs. 1 BDSG verwendete Begriff
"personenbezogene Daten" steht dabei im Mittelpunkt
und ist klar definiert als “… Einzelangabe über

persönliche oder sachliche Verhältnisse einer

bestimmten Person.”

Wie sieht es mit der Haftung auf?

Der Datenschutzbeauftragte

Die Geschäftsführung haftet persönlich für die
Einhaltung des Datenschutzes im Unternehmen.
Drückten in der Vergangenheit die Behörden schon
einmal ein Auge zu, so kontrollieren sie mittlerweile
strenger. Selbst wenn das Unternehmen nicht
verpflichtet ist, einen betrieblichen Datenschutz-
beauftragten zu bestellen, hat gem. § 4 gAbs. 2 a BDSG
der Geschäftsführer sicherzustellen, dass die Aufgaben
des Datenschutzbeauftragten in anderer Weise erfüllt
werden.

Die Anforderungen an den Datenschutzbeauftragten
sind sehr umfangreich. Sie beinhalten:

rechtliche,

organisatorische,

pädagogische,

didaktische und

kommunikative Fähigkeiten.

technisches Verständnis bezogen auf die IT-
Infrastruktur

Zum Beauftragten für den Datenschutz darf nur bestellt
werden, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben
erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt.
Mit dieser Aufgabe kann auch eine Person außerhalb
der verantwortlichen Stelle betraut werden - der externe
Datenschutzbeauftragte.
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Aufgaben des Datenschutzbeauftragte

Der Datenschutzbeauftragte ist für die Einhaltung der
Datenschutzvorschriften verantwortlich.

Die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten ergeben
sich vor allem aus § 4g BDSG sowie sonstigen
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere handelt es sich
um folgendeAktivitäten:

1. Erstellen von Verfahrensverzeichnissen,

Übersichten nach § 4g Abs. 2 BDSG

2. Begutachtung der technisch organisatorischen

Maßnahmen nach § 9 BDSG

3. Vorabkontrollen nach § 4d Abs. 5 BDSG

4. Vorbereiten und Erstellen von

Verpflichtungserklärungen nach § 5 BDSG

5. Meldepflichtangaben nach § 4e BDSG

6. Umsetzung des Überwachungsauftrages
nach § 4g Abs. 1 Satz 1 BDSG

(Kontrollleitfäden)

7. Verfahren der Auskunftsrechte nach
§§ 34, 35 BDSG

8. Regelung der Auftragsdatenverarbeitung
Nach § 11 BDSG


